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Zusätzliche Ausführungshinweise für Einmessungen nach ZTV-TKNetz 23
Allgemeines:
· Bei der Beauftragung und Durchführung von Einmessarbeiten sind die Festlegungen im Abschnitt 5ff zu beachten.
· Dem AN sind immer gem. Abs. 5.2 Unterlagen bereitzustellen. Alternativ kann AN mit Rahmenvertrag ein lesender Zugang zu MEGAPLAN zu diesem Zweck eingerichtet werden.
Vermarkungsmaterial (Kabelmarken, Verankerungsnägel, Stiftmarker) sind rechtzeitig vor Baubeginn zu beschaffen und dem AN zur Verfügung zu stellen.
Aufnahme von Ortslagen:
· Bei der Aufnahme von Ortslagen sind die Anforderungen gem. Nr. 5.1 (4) zu beachten.
· Nach der Neustrukturierung der Katasterinformationen erfolgt standardmäßig keine Abgabe von Ortslage-Informationen wie z. B. Fahrbahnkanten, Zäunen etc. Diese sind jedoch zur Verdeutlichung der Lage innerhalb von Straßen- und Wegegrundstücken außerhalb der Bebauung häufig notwendig und im Zuge der Einmessung 
in Absprache mit dem BvT mit aufzunehmen.
· Innerhalb der Bebauung sind Ortslagen nur nach Rücksprache mit dem BvT in begründeten Ausnahmefällen aufzunehmen!
· Ortslagen wie Fahrbahnkanten, Wegränder, Bordsteinkanten dürfen nicht zu dem Zweck aufgenommen werden, damit hierauf eine Bemaßung der Fernmeldetrasse erstellt werden kann! 
Bemaßungen auf Basis von Fahrbahnkanten, Wegerändern und Bordsteinkanten sind nicht gestattet!
Einbau von Kabelmarken und Verwendung von Grenzmarkierungen als Standlinienbegrenzer:
· [image: ]Kabelmarken sind immer dann als Standlinienbegrenzer einzubauen, wenn keine ge-eigneten Oberflächenmerkmale wie sichtbare Grenzvermarkungen, Wasserschächte, Hydranten, Strommaste, Höhenmarken, oder Trigonometrische Punkte (TP’s)  vorhanden sind. Lampenmaste sind als Maßbezugspunkte nicht zulässig.
· Zum Auffinden verdeckter Kabelmarken sind unter jeder Kabelmarke zentriert passive Schwingkreise in der Ausführung „Stiftmarker“ (Telekom-Mat.-Nr. 10080245) einzubauen. In Gegensatz zum Kugelmarker ist bei dieser Bauform (Durchmesser ca. 2 cm, Länge ca. 7cm) keine Baugrube erforderlich. Es ist lediglich mit einem Verankerungsnagel (700mm Länge) durch einschlagen und kreisförmiges Erweitern ein ca. 50cm tiefes konisches Loch vorzubereiten, in welches dann der Stiftmarker dann vorsichtig hineingeschoben wird.Kabelmarke

· Zur Kennzeichnung verwendeter Grenzvermarkungen kann neben diesen nach vorher beschriebenen Verfahren ein Stiftmarker eingebaut werden. Die so gekennzeichneten Grenzvermarkungen sind in den Einmessunterlagen zu kennzeichnen.Stiftmarker

Einmessen von Trassen:
· Müssen alte Trassen zum Zwecke der Kennzeichnung des Trassenverlaufs und/oder Integration der Einmessung des neuen Trassenverlaufs rekonstruiert werden, so wird die Absteckung der alten Trasse separat  gemäß ZTV-TKNetz 9 über die Ordnungszahlen der Gruppe 28 vergütet. 
· Wurden vom Tiefbauunternehmer im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht in regelmäßigen Abständen (max. 30m Abstand)  Suchgrabungen zur Feststellung der Lage der bestehenden Fernmeldetrasse(n) durchgeführt, so sind diese vorrangig zu verwenden. Auf eine Absteckung der alten Trasse kann in diesem Fall verzichtet werden. In diesem Fall wird je Suchschlitz 1m Trasse vergütet. Details siehe ZTV-TKNetz 9 Ordnungszahlen der Gruppe 28.
· Bei Verlegung neuer Kabel/Rohre im Beilauf parallel zu bestehenden Trassen sind unbedingt die Festlegungen gem. Ziff. 5.4.1 zu beachten
image1.png




